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 Einleitunga

Zwar wird der Betriebsarzt, als nicht kura-
tiv Tätiger, selbst meist keine Krankschrei- 
bungen ausstellen, dennoch sehen sich 
Betriebsärztinnen und -ärzte in der Praxis 
zunehmend häufig mit Fragen von Arbeits- 
(un)fähigkeit und Erwerbs(un)fähigkeit von 
Beschäftigten konfrontiert.

 * Teile dieses Manuskripts stützen sich auf einen Vor-
trag des Erstautors auf einem Seminar anlässlich der 
Arbeitsmedizinischen Herbsttagung des VDBW vom 
8. bis 10. Oktober 2009 in Lübeck mit dem Titel 
„Der Betriebsarzt als Gutachter – vom Attest bis zum 
Sozialgerichtsgutachten“.

Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen wurden Regelungen geschaf-
fen, die die Rechte der schwerbehinderten 
Menschen und die Pflichten der Arbeit-
geber regeln. Dabei sind im § 84 SGB IX 
auch Regelungen zur Prävention vorgese-
hen, wobei, soweit erforderlich, auch der 
Werks- oder Betriebsarzt hinzuzuziehen  
ist.

Gerade in der derzeitigen wirtschaft-
lichen Situation sehen sich jedoch sowohl 
private Arbeitgeber als auch der Staat in der 
Pflicht, Personalkosten zu senken und die 
Effizienz zu steigern. Dies führt an vielen 
Stellen zu einer Arbeitsverdichtung, die 
es zunehmend schwieriger macht, Raum 

Die Änderungen der letzten Jahre im 
Rentenrecht mit Abschaffung der Berufs-
unfähigkeitsrente und einer neuen Erwerbs-
minderungsrente haben dazu geführt, dass 
manche Beschäftigte zwar nicht mehr in  
der Lage sind, ihren bisherigen Beruf aus-
zuüben, allerdings oft auch keinen An-
spruch auf Rentenleistungen aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung haben. Auch die 
bereits beschlossene Anhebung des Renten-
eintrittsalters wird dafür sorgen, dass sich 
der Betriebsarzt vermehrt um Beschäftigte 
kümmern muss, die ihre bisherige be- 
rufliche Tätigkeit nicht mehr uneinge-
schränkt ausüben können. Mit dem So- 
zialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), 
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Social medicine, (in)ability to work 
and invalidity
What are the tasks of the company  
physician?

The company physician – with his participa-
tion  in  occupational  integration  manage-
ment – acts in the area of conflict between 
the  interests of the employer and the em-
ployee. His duties are prescribed by the Ger-
man legislator in the Safety at Work Act and 
in the Social Security Code IX. His advice must 
be neutral, free of directive and based only 
on medical issues, not being biased towards 
the interests either of the employer or the 
workers. Rehabilitation and participation of 
disabled persons can only be successful  if 
there is commitment both in society and at 
the workplace. The creation of suitable jobs 
for people with impaired health must be rec-
ognized as an important goal.
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Sozialmedizin im Umfeld von  
Arbeits(un)fähigkeit und Erwerbs- 
(un)fähigkeit
Welche Aufgabe kommt dem Betriebs- 
arzt zu?

Der Betriebsarzt wird bei seiner Mitwirkung 
am  betrieblichen  Eingliederungsmanage-
ment  im  Spannungsfeld  zwischen  den  In-
teressen des Arbeitgebers und des Arbeit-
nehmers  tätig.  Seine  Aufgaben  sind  vom 
Gesetzgeber im Arbeitssicherheitsgesetz und 
im Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) 
vorgegeben. Er muss seine Einschätzungen 
stets neutral, weisungsfrei und nur gestützt 

auf medizinische Sachverhalte treffen, ohne 
sich von der Arbeitgeber- oder Arbeitneh-
merseite vereinnahmen zulassen. Die Rehabi-
litation und Teilhabe behinderter Menschen 
kann jedoch nur dann gelingen, wenn die 
entsprechende  Bereitschaft  sowohl  in  der 
Gesellschaft, als auch in den Betrieben vor-
handen ist. Die Schaffung geeigneter Arbeits-
plätze  für  Personen  mit  gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen muss als wichtiges Ziel 
erkannt werden.

Schlüsselwörter: Betriebsarzt – Gutachten 
– Erwerbsfähigkeit – Wiedereingliederung – 
Behinderte.
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